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Der Bundesgerichtshof (BGH) hat über die Rückzahlung von Bankentgelten 
entschieden, die aufgrund einer unwirksamen Zustimmungsfiktionsklausel 
(Inkrafttreten von Klauseln, wenn nicht aktiv widersprochen wird) vereinbart 
werden sollten.

Folgender Sachverhalt lag den BGH-Richtern dazu vor: Eine Sparkasse informierte den 
Bankkunden im Oktober 2017 darüber, dass er für seine zwei Girokonten ab dem 1.1.2018 
Kontoführungsentgelte und Gebühren für eine Girokarte zu zahlen hat. Daraufhin kündig-
te der Kunde eines der Girokonten. Ab dem 1.1.2018 erhob die Sparkasse die angekündig- 
ten Gebühren. Der Bankkunde stimmte diesen Änderungen der Bedingungen nicht aktiv 
zu. Die Sparkasse buchte die Entgelte in der Folgezeit vom Konto des Kunden ab. Im Juli 
2021 widersprach dieser der Erhebung der Entgelte und verlangte die Rückzahlung der in 
den Jahren 2018 bis 2021 erhobenen Entgelte in Höhe von insgesamt 192 €.

Der BGH entschied, dass der Bankkunde die Rückzahlung der Kontoführungsentgelte 
und des Entgelts für die Girokarte verlangen kann. Die fortgesetzte Nutzung eines Gi-
rokontos stellt keine stillschweigende Zustimmung zu geänderten Entgeltbedingungen 
dar. Allein aus der Nutzung des Kontos lässt sich objektiv nicht ableiten, dass der Kon-
toinhaber mit den geänderten Konditionen der Bank oder Sparkasse einverstanden ist.

Auch der Umstand, dass der Kontoinhaber die erhobenen Entgelte über einen Zeitraum 
von mehr als drei Jahren widerspruchslos gezahlt hat, führt nicht dazu, dass die Spar-
kasse die Entgelte behalten darf.

Kommt es zwischen zwei Parteien zu einem Handelsgeschäft, so hat der 
Käufer die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer zu 
untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, diesem dem Verkäufer um-
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gehend anzuzeigen. Unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, 
es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht 
erkennbar war.

Der Maßstab ist dabei ein objektiver, wobei Unterschiede nach Branche, Größe des Be-
triebs und Art der Ware zu machen sind. Für die Pflicht zur Untersuchung kommt es 
darauf an, welche Maßnahmen im normalen Geschäftsablauf von einem sorgfältigen 
Kaufmann in der jeweiligen Situation erwartet werden können, um seine Gewährleis-
tungsrechte zu sichern. Dabei müssen auch die berechtigten Interessen des Verkäufers 
berücksichtigt werden.

Nicht erforderlich ist es dabei gerade, dass der Käufer die Ursache des Sachmangels 
herausfindet, um diesen konkret zu benennen. Für eine wirksame Rüge genügt eine 
hinreichende Konkretisierung des Mangelbefunds. Nicht erforderlich ist, dass diesem 
überhaupt eine vorangegangene Untersuchung zugrunde liegt. Selbst eine vom Käufer 
ins Blaue hinein erhobene Mängelrüge kann fristwahrend sein. 

Zur Untersuchungs- und Rügepflicht entschied das Oberlandesgericht Zweibrücken zu 
folgendem Sachverhalt: Ein Garten- und Landschaftsbauer kaufte einen Anhänger und 
reklamierte 3 Wochen nach Auslieferung ein Aufschaukeln des Anhängers im Fahrbe-
trieb, wenn dieser nicht beladen sei. Ein sich aufschaukelnder Anhänger ist nicht man-
gelhaft, wenn das als Mangel gerügte Aufschaukeln mit einfachen Maßnahmen verhin-
dert werden kann. Ferner ist es einem gewerblichen Käufer zuzumuten, innerhalb von 
2 Wochen, einen Anhänger im Fahrbetrieb mit und ohne Ladung zu prüfen. 

Eine Freistellung eines Arbeitnehmers von der Verpflichtung zur Erbringung 
der Arbeitsleistung in Höhe von 50 Tagen im Zusammenhang mit einer Fort-
bildungsmaßnahme rechtfertigt nicht die Vereinbarung einer Bindungsdauer 
von 5 Jahren. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber im Rahmen der 
Fortbildungsmaßnahme zusätzlich Studiengebühren in nicht unerheblicher 
Höhe trägt (hier ca. 14.000 €).

Die Richter des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen führten in ihrem Urteil aus, dass 
die vollzeitig beschäftigte Angestellte für Fortbildungsmaßnahmen unstreitig an insge-
samt 50 Tagen von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung bezahlt freigestellt wurde. Dies 
rechtfertigt nach der gefestigten Rechtsprechung eine Bindungsdauer von 1 Jahr. 

Unter Berücksichtigung der Umstände in diesem Fall, insbesondere der vom Arbeitgeber 
zusätzlich übernommenen Studiengebühren sowie das Erreichen der Masterqualifika-
tion als Vorteil für die Angestellte, ist aus Sicht des Gerichts hier eine Bindungsdauer 
von 2 Jahren angemessen. 

Eine Aufrechterhaltung der Klausel mit dem abgeänderten Inhalt einer noch zulässigen 
Dauer ist jedoch nicht möglich, da aus den Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches 
ein Verbot der geltungserhaltenden Reduktion herzuleiten ist. 

Stellt sich heraus, dass eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) fehler-
haft war, der Arbeitnehmer aber auf die Richtigkeit der AU vertrauen durfte, 
kann ein Schadensersatzanspruch wegen Verdienstausfall gerechtfertigt sein.

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall arbeitete der Geschädigte in 
einer Waschstraße. Am 8.5.2019 wurde er durch ein Fahrzeug erfasst, eingeklemmt und 
erlitt dadurch eine tiefe, klaffende Riss- und Quetschwunde am linken Unterschenkel. 
Die volle Haftung war unstreitig. Eine fachärztliche Bescheinigung wies eine Arbeitsun-
fähigkeit vom 8.5.2019 bis zum 14.9.2020 (mehr als 16 Monate) aus.

Der Geschädigte machte u.a. die Differenz zwischen seinem letzten monatlichen Gehalt 
und dem Krankengeld in Höhe von 2.257,44 € (16 Monate zu je 141,09 €) geltend. Nach 
einem Sachverständigengutachten soll der Mann jedoch schon wieder ab dem 5.9.2019 
arbeitsfähig gewesen sein.
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In ihrem Urteil führten die BGH-Richter aus, dass eine AU nicht nur dann vorliegt, wenn 
es dem Arbeitnehmer infolge Krankheit unmöglich ist, seine vertraglich geschuldete 
Tätigkeit auszuüben. Sie besteht vielmehr auch dann, wenn die Ausübung der geschul-
deten Tätigkeit aus medizinischer Sicht nicht vertretbar ist, etwa weil die Heilung nach 
ärztlicher Prognose hierdurch verhindert oder verzögert würde.

Der geschädigte Arbeitnehmer ist bei seiner Entscheidung, ob er trotz seiner ihm vom 
Schädiger zugefügten Verletzung seine (verbliebene) Arbeitskraft dem Arbeitgeber an-
bieten oder hiervon im Interesse seiner Gesundheit absehen soll, in vielen Fällen auf 
die Einschätzung des ihn behandelnden Arztes angewiesen, insbesondere wenn es um 
die Frage geht, ob durch die Aufnahme der Arbeitstätigkeit die Heilung nach ärztlicher 
Prognose verhindert oder verzögert würde.

Für einen Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalles ist es nicht zwingend erforderlich, 
dass objektiv eine verletzungsbedingte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit vorgelegen 
hat. Der Geschädigte kann einen zu ersetzenden Verdienstausfallschaden erleiden, wenn 
er berechtigterweise auf die ihm ärztlicherseits bescheinigte Arbeitsunfähigkeit vertraut 
und deshalb nicht zur Arbeit geht. 

Da die Vorinstanzen nicht prüften, ob der Mann berechtigterweise auf die ärztliche 
Bescheinigung vertraute, wurde der Fall zur erneuten Verhandlung an das OLG zurück-
verwiesen.

Bei einem Verkehrsunfall mit einem bereits vorgeschädigten Fahrzeug darf 
die gegnerische Haftpflichtversicherung vom Geschädigten Nachweise über 
den Vorschaden und dessen Reparatur verlangen. Solange diese Unterlagen 
nicht vorgelegt werden, ist die Versicherung nicht verpflichtet, den Schaden 
zu regulieren.

In einem konkreten Fall wurde nach einem Unfall ein Sachverständigengutachten er-
stellt. In der Zusammenfassung enthielt das Gutachten unter „Vorschäden“ den Eintrag 
„Heckschaden“. Der Sachverständige führte hierzu Folgendes aus: „Am Fahrzeug wurden 
Vorschäden festgestellt bzw. angegeben (siehe Zusammenfassung des Gutachtens). Die 
Instandsetzung der festgestellten Vorschäden erfolgte sach- und fachgerecht.“ Unter 
der Überschrift „Unreparierte Vorschäden“ findet sich der Eintrag: „Am Fahrzeug wurden 
keine unreparierten Vorschäden festgestellt.“

Der Geschädigte verlangte nun von der gegnerischen Haftpflichtversicherung die Regu-
lierung des Schadens. Die Zahlung wurde verweigert, da die vorhandenen Unterlagen 
keine eindeutige Ermittlung des unfallbedingten Schadens ermöglichten und unklar 
blieb, ob es zu einer Überlagerung mehrerer Schäden gekommen war. Daraufhin ließ 
der Geschädigte das Fahrzeug instandsetzen. Die Versicherung zahlte nun zwar u.a. die 
Gutachterkosten und die beschädigte Brille, verweigerte jedoch die Erstattung der Re-
paraturkosten des Fahrzeugs, solange der Nachweis zur ordnungsgemäßen Beseitigung 
des Vorschadens fehlte. 

Nachdem der Geschädigte die entsprechenden Unterlagen vorlegen konnte, aus denen 
zu erkennen war, dass der Heckschaden sach- und fachgerecht repariert wurde, zahlte 
die Versicherung.

Hinweis: Für den Fall eines Verkehrsunfalls sollten daher alle Belege aufbewahrt werden, 
die belegen, dass evtl. Schäden am Fahrzeug sach- und fachgerecht beseitigt wurden.

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) kann jede Vertragspartei das 
Mietverhältnis aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos kündigen. Ein 
wichtiger Grund liegt u.a. vor, wenn der Mieter über mehr als 2 Mietzah-

lungstermine hinweg mit einem Betrag in Verzug ist, der mindestens 2 Monatsmieten 
entspricht. Der rückständige Betrag kann sich sowohl aus der Grundmiete als auch aus 
geschuldeten Nebenkostenvorauszahlungen zusammensetzen. Eine sog. Schonfrist-
regelung im BGB räumt einem zahlungsrückständigen Mieter jedoch die Gelegenheit 
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ein, eine außerordentliche Kündigung unwirksam zu machen, indem er den vollständigen 
Mietrückstand innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der Räumungsklage begleicht. 

In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatten die Mieter für die Monate 
Oktober 2019, Januar 2020 und Mai 2021 keine Miete gezahlt. Nachdem die Vermiete-
rin sie mehrmals schriftlich angemahnt hatte, erklärte sie mit Schreiben vom 8.6.2021 
die fristlose und hilfsweise die ordentliche Kündigung des Mietverhältnisses wegen Zah-
lungsverzugs. Am 30.6.2021 glichen die Mieter die Mietrückstände vollständig aus. Die 
BGH-Richter hatten nun zu entscheiden, ob die Schonfristregelung auch für die ordent-
liche Kündigung gilt.

Sie entschieden gegen die Mieter. Ein Ausgleich des Mietrückstands innerhalb der Schon-
frist verhindert nur die fristlose Kündigung, nicht jedoch eine ordentliche Kündigung, die 
auf denselben Mietrückstand gestützt ist.

Die von dem Oberlandesgericht Düsseldorf herausgegebene „Düsseldorfer 
Tabelle“ wurde zum 1.1.2025 geändert. Gegenüber der Tabelle 2024 sind im 
Wesentlichen die Bedarfssätze minderjähriger und volljähriger Kinder ange-
hoben worden. Außerdem sind die Anmerkungen zur Tabelle teilweise neu 
gefasst worden, womit aber keine inhaltlichen Änderungen verbunden sind.

Die „Düsseldorfer Tabelle“ stellt eine bloße Richtlinie dar und dient als Hilfsmittel für die 
Bemessung des angemessenen Unterhalts im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches. Die 
in der Tabelle ausgewiesenen Richtsätze sind Erfahrungswerte, die den Lebensbedarf des 
Kindes ausgerichtet an den Lebensverhältnissen der Eltern und an seinem Alter auf der 
Grundlage durchschnittlicher Lebenshaltungskosten typisieren, um so eine gleichmäßige 
Behandlung gleicher Lebenssachverhalte zu erreichen. 

Die Tabelle wird von allen Oberlandesgerichten zur Bestimmung des Kindesunterhalts 
verwandt. Die Tabellenstruktur ist gegenüber 2024 unverändert. Es verbleibt bei 15 Ein-
kommensgruppen und dem der Tabelle zugrundeliegenden Regelfall zweier Unterhaltsbe-
rechtigter. Die erste Einkommensgruppe endet weiterhin bei 2.100 €, die 15. Einkommens-
gruppe bei 11.200 €. Zum 1.1.2024 betragen die Regelsätze bei einem Nettoeinkommen 
des/der Unterhaltspflichtigen bis 2.100 €:

1.	 482 € für Kinder von 0 – 5 Jahren
2.	 554 € für Kinder von 6 – 11 Jahren
3.	 649 € für Kinder von 12 – 17 Jahren und
4.	 693 € für Kinder ab 18 Jahren.

Die Sätze steigen mit höherem Einkommen um bestimmte Prozentsätze.

Die gesamte Tabelle befindet sich auf der Internetseite des Oberlandesgerichts Düsseldorf 
unter https://www.olg-duesseldorf.nrw.de – Schnellzugriff – Düsseldorfer Tabelle.
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Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.1.2025 = 2,27 %; 1.7. – 31.12.2024 = 3,37 %; 1.1. – 30.6.2024 = 3,62 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
•	 abgeschlossen bis 28.7.2014:	
•	 abgeschlossen ab 29.7.2014:
•	 bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2024: Dezember = 120,5; November = 119,9; Oktober = 120,2; September = 119,7; 
August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4; Mai = 119,3; April = 119,2; März = 118,6; 
Februar = 118,1; Januar = 117,6
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 16.1.2025


